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Krankenversicherung, Lohnsteuerabzug und Einkommensteuer 2010

Ab 2010 wurde die Abzugsfähigkeit von Krankenversicherungen erweitert. Die pauschale Berücksichtigung der Krankenversicherung bei der Lohnsteuerberechnung ist jedoch in vielen Fällen zu hoch und damit der Lohnsteuerabzug zu niedrig. Falls dies bei Ihnen der Fall sein sollte, sind Sie deshalb gesetzlich verpflichtet eine Einkommensteuererklärung abzugeben und die zu niedrige Lohnsteuer nachzuzahlen. Leider lässt sich erst, wenn die Steuererklärung fast fertiggestellt ist und berechnet werden kann sagen, ob die Abgabeverpflichtung greift. Um Nachteile und auch eventuelle stark finanziell belastende Nachzahlungen für mehrere Jahre zu vermeiden, empfehle ich Ihnen nicht auf eine Aufforderung durch das Finanzamt zu warten, sondern die Abgabepflicht jedes Jahr zu prüfen.

Sofern Sie bereits aus anderen Gründen eine Steuererklärung abgeben, sollten Sie sich vorsichtshalber auf eine niedrigere Erstattung, oder eine höhere Nachzahlung einstellen.

Dieses Merkblatt und weitere finden Sie mit Aktualisierungen auch auf meiner Homepage www.dreher.cn/Wichtige Informationen Tipps und Tricks/Merkblätter.
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